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►AKTUELL: NACHFOLGEREGELUNG DES INVESTMENTSTEUERGESETZES MÖGLICHERWEISE IN ARBEIT 

Zum Ende der von der EU in der AIFM-(Alternative 
Investment Fund Manager-)Directive gesetzten Um-
setzungsfrist hat der deutsche Gesetzgeber im Juli 
2013 mit dem AIFM-Umsetzungsgesetz unter ande-
rem das Kapitalanlagegesetzbuch geschaffen, mit 
dem das Recht der Investmentfonds, aber auch an-
derer Finanzintermediäre (z. B. Venture Capital-
Gesellschaften) auf eine neue Grundlage gestellt 
wurde. Spiegelbildlich hierzu existieren steuerliche 
Vorschriften, die im Investmentsteuergesetz geregelt 
waren und nun überarbeitungsbedürftig sind. Diese 
nicht von der EU vorgeschriebene, aber sachlich ge-
botene Überarbeitung ist an der Bundestagswahl 
und im Vermittlungsausschuss gescheitert. 
Der bisherige Versuch zur Errichtung eines AIFM-
Steuer-Anpassungsgesetzes ist formell mit dem En-
de der Wahlperiode des Bundestages gescheitert. In 
der Übergangszeit soll das eigentlich ins Leere lau-
fende bisherige Investmentsteuergesetz nach Maß-

gabe eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums 
vom 18.07.2013 weiter angewendet werden, aller-
dings eben ohne eine gesetzliche Grundlage hierfür. 
Nun plant der Bundesrat initiativ zu werden und die 
dortigen Beschlüsse bis zur dritten Lesung am 
18.12.2013 zu fassen. Dies ist als eine Fortsetzung der 
Tätigkeit des Vermittlungsausschusses anzusehen. 
Diese war leider nicht überwiegend von Themen 
bestimmt, die dem Titel des Gesetzes entsprechen 
und dazu beitragen, dass die Bürger einen klaren 
Rechtsrahmen für die Besteuerung von Fondsin-
vestments vorfinden. Der Kern der politischen Dis-
kussion dreht sich um einen sachfremden Appendix 
zum Thema angeschaffte Pensionsrückstellungen. 
An die Titelklarheit und -wahrheit eines Gesetzes 
werden im Politikbetrieb keine allzu hohen Ansprü-
che gestellt. Hier ragt das Ergebnis leider an den Be-
griff eines Omnibusgesetzes heran, wobei das Ver-
kehrsmittel von blinden Passagieren überlastet wird. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG NOVEMBER UND DEZEMBER 2013 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.11.2013 10.12.2013 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 10.12.2013 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 10.12.2013 

Umsatzsteuer2 11.11.2013 10.12.2013 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.11.2013 13.12.2013 

Gewerbesteuer 15.11.2013 – 

Grundsteuer 15.11.2013 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 18.11.2013 – 

Sozialversicherung4 27.11.2013 23.12.2013 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Ge-
schäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den 
Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben 
die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 
· Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu 

einem Wert von 35 € netto ohne Umsatzsteuer 
pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 

· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versiche-
rungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der 
Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen 
darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen. 

· Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vor-
handen sein, auf der der Name des Empfängers 
vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positio-
nen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den 
Namen der Empfänger sowie der Art und der 
Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

· Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein 
besonderes Konto der Buchführung, getrennt von 
allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke 
pro Person und Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € 
oder werden die formellen Voraussetzungen nicht 
beachtet, sind die Geschenke an diese Personen ins-
gesamt nicht abzugsfähig. Kranzspenden und Zuga-
ben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch 
nicht auf das besondere Konto gebucht werden. In 
diesen Fällen sollte ein Konto „Kranzspenden und 
Zugaben“ eingerichtet werden. 
Hinweis: Unternehmer haben bei betrieblich veran-
lassten Sachzuwendungen und Geschenken die 
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leis-
ten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteue-
rung mit dem individuellen Steuersatz des Empfän-
gers zu gewährleisten, ist die Pauschalierung ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger 
und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind aufzu-
zeichnen, auch um diese Grenze prüfen zu können. 
Als Folge der Pauschalversteuerung muss der Emp-
fänger die Zuwendung nicht versteuern. In einem 
koordinierten Ländererlass hat die Finanzverwal-
tung zur Anwendung dieser Regelung Stellung ge-
nommen. Danach ist u. a. Folgendes zu beachten. 
· Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung 

der Pauschalierung für alle innerhalb eines Wirt-
schaftsjahres gewährten Zuwendungen einheit-
lich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pau-
schalierung gesondert für Zuwendungen an Drit-
te und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) 
müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalierung einbezogen werden. 

· Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschen-
ke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze 
von 35 € übersteigen, ist die übernommene Steuer 
nicht mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der 
Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich 
danach, ob die Aufwendungen für die Zuwen-
dung als Betriebsausgabe abziehbar sind. 

· Der Unternehmer muss den Zuwendungsemp-
fänger informieren, dass er die Pauschalierung 
anwendet – eine Form ist nicht vorgeschrieben. 

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt am Main müssen bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, Jubiläum) 
mit einem Wert bis zu 40 € (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr in die Bemessungsgrundlage der Pau-
schalsteuer einbezogen werden. 
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in 
Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden. 

Jahresabschluss 2012 muss bis zum 31.12.2013 ver-
öffentlicht werden 
Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2011 begon-
nen hatten, endet am 31.12.2013 die Frist zur Veröf-
fentlichung des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH 
oder einer GmbH & Co. KG. Bis zu diesem Stichtag 
müssen diese Unternehmen ihren Jahresabschluss 
2012 beim elektronischen Bundesanzeiger einrei-
chen. Andernfalls müssen die Unternehmen mit 
Ordnungsgeldern rechnen. Generell werden größen-
abhängige Optionen zur Verringerung der Darstel-
lungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. 
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufei-
nanderfolgenden Abschlussstichtagen zwei der fol-
genden Merkmale nicht überschreiten (Bilanzsumme 
bis 350.000 €, Umsatzerlöse bis 700.000 € und durch-
schnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer), sieht das 
Gesetz weitere Erleichterungen vor. Auf die Erstel-
lung eines Anhangs kann dann verzichtet werden, 
wenn bestimmte Angaben unter der Bilanz ausge-
wiesen werden: Angabe zu den Haftungsverhältnis-
sen, Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die 
an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines 
Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erfor-
derliche Angaben zu den eigenen Aktien der Gesell-
schaft (bei einer Aktiengesellschaft). Weiterhin kann 
bei Kleinstkapitalgesellschaften zwischen Veröffent-
lichung und Hinterlegung gewählt werden. 
Die Neuregelungen gelten für alle Geschäftsjahre, 
deren Abschlussstichtag nach dem 30.12.2012 liegt. 
Bei Unternehmen, deren Stichtag der 31.12. ist, ist 
das Gesetz bereits auf das Jahr 2012 anzuwenden. 
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Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesell-
schaften und auch die GmbH & Co. KG von Amts 
wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 
31.12.2011 begonnene Geschäftsjahre innerhalb von 
sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld 
androhen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine 
Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einrei-
chung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. 

►GRUNDEIGENTÜMER 

Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten beim 
Umbau eines Gebäudes 
Insbesondere in den ersten Jahren nach Erwerb eines 
Gebäudes können Aufwendungen für die Erhaltung 
leicht zu nachträglichen Herstellungskosten führen. 
Welche Aufwendungen zu Herstellungskosten zäh-
len, bestimmt das Handelsgesetzbuch. Aber auch bei 
einem Umbau kann eine nur geringfügige Erweite-
rung des Gebäudes zu Herstellungskosten führen, 
die über Jahre hinweg abgeschrieben werden müs-
sen und nicht in einem Jahr als Werbungskosten ab-
gezogen werden können, wie der folgende Fall zeigt: 
Ein Ehepaar hatte 1996 ein Einfamilienhaus erwor-
ben und vermietet. Aufgrund Undichtigkeit wurde 
das vorhandene Flachdach im Jahr 2006 durch ein 
Satteldach ersetzt, wodurch ein Dachgeschoss (im 
Rohzustand) entstand, das nicht genutzt wurde. 
Der Bundesfinanzhof hat klar gemacht, dass auch 
eine geringfügige Erweiterung und damit auch eine 
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit des Gebäu-
des zu (nachträglichen) Herstellungskosten führt. 
Auf die tatsächliche Nutzung und auf den finanziel-
len Aufwand kommt es nicht an. Die nutzbare Flä-
che im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung um-
fasst nicht nur die Wohnfläche eines Gebäudes, son-
dern auch die zur Wohnung gehörenden Grundflä-
chen der Zubehörräume sowie die den Anforderun-
gen des Baurechts nicht genügenden Räume. 

Überprüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei 
Verlusten aus Ferienwohnungen mit vereinbarter 
Selbstnutzungsmöglichkeit 
Verluste aus Ferienwohnungen werden vom Finanz-
amt kritisch unter die Lupe genommen. Steht die 
Ferienwohnung nicht für die Selbstnutzung zur Ver-
fügung, werden die Verluste ohne weiteres aner-
kannt, wenn die Wohnung an mindestens 75 % der 
ortsüblichen Vermietungstage belegt ist. Beauftragt 
der Eigentümer einen ihm nicht nahestehenden 
Vermittler mit der Wohnungsvermietung und behält 
er sich dabei die Selbstnutzung vor, sind Verluste 
nur dann abzugsfähig, wenn sich aus einer Über-
schussprognose ein sog. Totalüberschuss ergibt. Das 
bedeutet, dass die während der Nutzungs- und 
Vermietungsdauer erwarteten Einnahmen insgesamt 
höher als die Werbungskosten sein müssen. 

Diese Prognoseberechnung muss nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs selbst dann angestellt werden, 
wenn der Eigentümer die Wohnung tatsächlich nicht 
selbst nutzt, er aber die Selbstnutzungsmöglichkeit 
vertraglich vereinbart hat. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer 
bei Betriebsveranstaltungen 
Aufwendungen für im überwiegend betrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers durchgeführte Betriebs-
veranstaltungen dürfen pro Arbeitnehmer nicht 
mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer betragen. 
Außerdem dürfen maximal zwei Betriebsveranstal-
tungen pro Jahr durchgeführt werden. Wird die 
Freigrenze von 110 € überschritten, ist der Gesamt-
betrag als Arbeitslohn zu versteuern. 
Bei der Berechnung der Freigrenze sind jedoch nur 
solche Kosten des Arbeitgebers einzubeziehen, die 
geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten 
Vorteil auszulösen. Das sind nur Leistungen, die die 
Teilnehmer unmittelbar konsumieren können: 
· Kosten für die Ausgestaltung der Betriebsveran-

staltung – z. B. Mietkosten und Kosten für die or-
ganisatorischen Tätigkeiten eines Eventveranstal-
ters – sind nicht zu berücksichtigen. 

· Die zu berücksichtigenden Kosten können zu 
gleichen Teilen auf die Gäste aufgeteilt werden, 
sofern die Leistungen nicht individualisierbar 
sind. Aufzuteilen ist der Gesamtbetrag dabei 
auch auf Familienangehörige, sofern diese an der 
Veranstaltung teilgenommen haben. 

Der auf die Familienangehörigen entfallende Auf-
wand ist den Arbeitnehmern bei der Berechnung, ob 
die Freigrenze überschritten ist, nicht zuzurechnen. 
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal 
versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die 
Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitneh-
mern offen stand. 
Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Fi-
nanzverwaltung bestätigt, dass es nicht auf die Dau-
er der Veranstaltung ankommt. Die Veranstaltung 
kann sich also auch über zwei Tage hinziehen. 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachts-
feiern sollte noch Folgendes beachtet werden: 
· Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 € 

inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich solcher 
Feiern übergeben werden, sind in die Berechnung 
der Freigrenze einzubeziehen. 

· Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatz-
steuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger Ar-
beitslohn und deshalb nicht bei der Prüfung der 
Freigrenze zu berücksichtigen. Die gezahlten Be-
träge können dann aber vom Arbeitgeber mit 
25 % pauschal versteuert werden. 
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· Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehr-
geld sind, unterliegen nicht der Pauschalie-
rungsmöglichkeit und müssen versteuert werden. 

Werbungskosten bei beruflich veranlassten Krank-
heiten 
Eine Orchestermusikerin machte Aufwendungen für 
Krankengymnastik und Dispokinese als Werbungs-
kosten geltend. Die Dispokinese ist eine speziell für 
Musiker und Bühnenkünstler entwickelte Schulungs- 
und Therapieform. Finanzamt und Finanzgericht 
erkannten die Aufwendungen für die Krankengym-
nastik als außergewöhnliche Belastung, die für die 
Dispokinese aber gar nicht an. 
Der Bundesfinanzhof will solche Kosten als Wer-
bungskosten anerkennen, wenn sie der Wiederher-
stellung der Gesundheit dienen und es sich um eine 
typische Berufskrankheit handelt. Dies muss im ent-
schiedenen Fall das Finanzgericht durch Einholung 
eines Gutachtens feststellen. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat bereits in den 
1950/60er Jahren entschieden, dass Aufwendungen 
für typische Berufskrankheiten als Werbungskosten 
abgezogen werden können. 

Steuerpflicht für den privat nutzbaren Dienstwa-
gen auch bei nachweisbarer Nichtnutzung 
Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer un-
entgeltlich oder verbilligt einen Dienstwagen zur 
privaten Nutzung, ist dieser geldwerte Vorteil als 
Lohnzufluss zu versteuern. Kann der exakte Nach-
weis nicht durch ein Fahrtenbuch geführt werden, 
kommt es zur Anwendung der sog. 1 %-Regelung. 
Sie ist auch dann anzuwenden, wenn das Fahrzeug 
nachweislich nicht privat genutzt worden ist. 
Bei Anwendung der 1 %-Regelung kommt es auf 
den Umfang der tatsächlichen privaten Nutzung 
nicht an. Entscheidend ist allein, dass das Fahrzeug 
dem Arbeitnehmer für private Zwecke zur Verfü-
gung steht. Die Steuerpflicht entsteht nicht erst mit 
der erstmaligen privaten Nutzung, sondern bereits 
mit der Inbesitznahme des Dienstwagens. 
Von der Besteuerung kann nur dann abgesehen 
werden, wenn der Arbeitnehmer nicht (mehr) befugt 
ist, das betriebliche Fahrzeug auch für private Zwe-
cke zu nutzen. 

►UMSATZSTEUER 

Innergemeinschaftliche Beförderung oder Versen-
dung im Reihengeschäft regelmäßig der ersten Lie-
ferung zuzuordnen 
Eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
setzt u. a. voraus, dass der leistende Unternehmer 
oder der Abnehmer den Gegenstand in einen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union befördert 
oder versendet. Veräußert der Abnehmer den Ge-

genstand weiter und gelangt dieser direkt vom ers-
ten Unternehmer an den letzten Abnehmer (sog. 
Reihengeschäft), ist entscheidend, welcher Lieferung 
die Beförderung oder Versendung zuzuordnen ist: 
Ist die Warenbewegung der ersten Lieferung zuzu-
ordnen, liegt für den ersten Lieferer eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung vor. Ist die Wa-
renbewegung der zweiten Lieferung (des ersten Ab-
nehmers an den zweiten Abnehmer) zuzuordnen, 
liegt für den ersten Lieferer keine steuerfreie inner-
gemeinschaftliche Lieferung vor. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs enthält das 
Gesetz eine unionsrechtlich zulässige Vermutung 
dahin gehend, dass die Warenbewegung der ersten 
Lieferung zuzuordnen ist. Ergibt allerdings eine um-
fassende Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, 
dass der Ersterwerber den Gegenstand als Lieferer 
der zweiten Lieferung (und nicht als Abnehmer der 
ersten Lieferung) befördert oder versendet hat, ist 
die Warenbewegung der zweiten Lieferung zuzu-
ordnen. Besondere Bedeutung kommt dabei der 
Frage zu, wann der erste Abnehmer den Gegenstand 
an den zweiten Abnehmer weitergeliefert hat: Ist die 
zweite Lieferung erfolgt, bevor die innergemein-
schaftliche Warenbewegung begonnen hat, kann die 
Warenbewegung keinesfalls mehr der ersten Liefe-
rung zugeordnet werden. 
Des Weiteren hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass eine steuerfreie innergemeinschaftliche Liefe-
rung nicht daran scheitert, dass der Unternehmer 
nicht die USt-Identifikationsnummer des Abnehmers 
mitteilen kann. Weist er alle Voraussetzungen für 
das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung nach, ist die Steuerbefreiung zu gewähren. 

Leistungen von Berufsbetreuern sind umsatzsteu-
erfrei 
Berufsbetreuer werden im Gegensatz zur ehrenamt-
lich ausgeführten Betreuung gegen Entgelt tätig, 
wenn das Gericht bei ihrer Bestellung die Berufsmä-
ßigkeit ausspricht. Mit ihren Leistungen unterliegen 
die Berufsbetreuer nicht der Umsatzsteuer. Dafür 
mussten sich die Betreuer auf das vorrangig zu be-
achtende EU-Recht berufen, während das deutsche 
Umsatzsteuerrecht – mangels entsprechender natio-
naler Befreiungsvorschrift – bisher von der Umsatz-
steuerpflicht ausging. Leistungen, die zum Gewerbe 
oder zum Beruf des Betreuers gehören, unterliegen 
allerdings der Umsatzsteuer, z. B. wenn ein als Be-
treuer bestellter Rechtsanwalt Beratungsleistungen 
für die betreute Person erbringt. 
Hinweis: Seit dem 01.07.2013 sind die ab diesem 
Zeitpunkt erbrachten Leistungen der Berufsbetreuer 
auch nach deutschem Umsatzsteuerrecht steuerfrei. 
Für Leistungen davor bedarf es für die Umsatzsteu-
erfreiheit weiterhin der Berufung auf das europäi-
sche Recht. 


